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\977 -03- 03 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.GRUBER Jr'f'. v(e.1..~l . 
und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Beachtung von Verwaltungsgerichtshofentscheidungen 

Die Finanzverwaltung hat in den letzten Jahren Einheitswert

bescheide erlassen, die bei Miet- oder Genossenschaftshäu?ern 

eine Kürzung der Summe aus dem Bodenwert und dem Gebäuaewert 

bis zu 60 % nicht anerkannt haben. Dagegen \'lurden von gemein

nützigen Wöhnungsunternehmungen Verwaltungsgerichtshofbeschwer

den eingebracht. In seinem Erkenntnis vom 10.12.1975 hat der 

Verwaltungsgerichtshof diesen Beschwerden stattgegeben und 

ausgesprochen, daß Bescheide, die eine 60 %ige Kürzung nicht 

anerkennen, rechtswidrig sind. Am 3.3.1976 hat der Verwaltungs

gerichtshof eine gleichartige Entscheidung betreff'end Genossen

schaftswohnungen gefällt. Die Entscheidungen wurden publiziert, 

insbesondere in der Zeitschrift "t-l0HNEN UND SIEDELN" 1976, Seite 

53 Fund 116. 

Trotz der KlarsteIlungder Rechtslage durch den Verwaltungsge

richtshof hält das F:!..nanzministerium nach wie vor an seiner Auf

fassung fest und hat den Finanzlandesdirektionen eine entspre

chende Weisung erteilt. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Bundesminister 

für Finanzen folgende 

A n fra g e 

1.) Ist e~ richtig, daß das Bundesministerium für Firianzen 

die Finanzlandesdirektionen angewiesen hat, die zitierten 
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Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes nicht zu beach

. ten? 

2.) Wenn die Frage 1.) bejaht wird, welche Gründe waren für 

die Vorgangsweise des Ministeriums maßgebend? 

3.) Liegen Berechnungen vor, in welchem Ausmaß durch die - nach 

Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes rechtswidrige - Vor

gangsweise der Finanzbeh6rden die Mieten und Nutzungsge

bühren erh6ht werden? 
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